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Beschreibung

Feld der Erfindung

[0001] Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Nach-
verformung eines Tubenbehälters, wobei die Form 
wenigstens eines Teils der Struktur der Wände verän-
dert wird. Insbesondere betrifft die Erfindung ein Ver-
fahren zur Nachverformung einer Tube, wobei die 
Form des Tubenbehälters nach der Bildung der Tube 
verändert wird.

Hintergrund der Erfindung

[0002] In den meisten Fällen wird dem Behälter zum 
Zeitpunkt seiner Herstellung seine endgültige Form 
gegeben. Jedoch wird in manchen Fällen die Form 
des Behälters nach dessen Herstellung modifiziert. 
Dies dient dazu, den Behälter mit nützlichen Einrich-
tungen zu versehen oder eine Dekoration zu bilden. 
Es wurde gefunden, dass eine Nachverformungs-
technik sehr nützlich dafür ist, um Tubenbehältern 
Nutzeinrichtungen oder Dekorationen hinzuzufügen.

[0003] Die japanische Patentveröffentlichung 
56-20970 beschreibt ein Verfahren zum Modifizieren 
der Form eines Tubenbehälters, indem die Tube auf 
einem erwärmten Dorn platziert und die Tubenwand 
in die Form eines umgebenden Formwerkzeugs ge-
blasen wird. Dadurch wird die Tubenwand modifi-
ziert. Der erwärmte Dorn wird entfernt, das Form-
werkzeug geöffnet und die Tube mit einer veränder-
ten Oberfläche wird entnommen. US-Patent 
5,756,038 beschreibt eine Modifikation dieses Ver-
fahrens, wobei der Dorn Vertiefungen aufweist und 
Unterdruck auf dem Dorn erzeugt wird und/oder 
durch Blasen aus dem umgebenden Formwerkzeug 
erzeugt wird. Die Tubenwand nimmt die Form der 
Dornvertiefungen an. Die Tube wird dann von den 
Dornvertiefungen abgezogen. Dies sind interessante 
Verfahren zur Herstellung von nachverformten Tu-
ben. Jedoch berücksichtigt keines der Verfahren Tu-
benwände, die eine Sperrschicht aufweisen. Eine 
solche Sperrschicht ist Teil einer laminierten oder 
durch Spritzguss gebildeten Tube. In Fällen, in denen 
die Sperrschicht für organische Substanzen ist, wie 
etwa Geschmacksstoffe oder Duftstoffe, handelt es 
sich um eine Metallschicht, wie etwa eine Aluminium-
schicht, oder eine organische Schicht, wie etwa eine 
Ethylenvinylalkohol-Schicht (EVOH-Schicht). Bei der 
Veränderung der Form der Tubenwand ist es sehr 
wichtig, dass die Sperrschicht der Tubenwand nicht 
reißt.

[0004] EP 0 514 223 A1 offenbart die Nachverfor-
mung eines tubenartigen Artikels, wobei die Wand 
der Tube aus einer Sperrschicht und einer äußeren 
Schutzschicht besteht.

[0005] Es ist eine Aufgabe der vorliegenden Erfin-

dung, ein Verfahren zur Nachverformung eines Tu-
benbehälters bereitzustellen, das eine verbesserte 
strukturelle Stabilität der Laminatwand erzielt, um es 
zu ermöglichen, dekorative und/oder funktionelle Ein-
richtungen an den Behälterwänden zu bilden.

[0006] Das Verfahren der vorliegenden Erfindung ist 
in Patentanspruch 1 definiert.

[0007] Die Erfindung ist auf die Nachverformung ei-
nes Behälters gerichtet, wie etwa eines Tubenbehäl-
ters, wobei die Behälterstruktur eine Sperrschicht für 
Feuchtigkeit und/oder organische Substanzen ent-
hält. Organische Sperrschichten sollen üblicherweise 
das Hindurchtreten von Geschmacks- und Duftstof-
fen durch eine Behälterwand verhindern. Diese 
Sperrschichten sind Folien, die Teil einer vielschichti-
gen Behälterwand sind und die entweder organische 
oder anorganische Folien sein können, wie etwa Alu-
minium- und/oder Ethylenvinylalkohol-Folien. Bei der 
Nachverformung darf diese Sperrfolienlage jedoch 
nicht beschädigt werden. Die Sperrschichtfolienlage 
muss durchgehend bleiben und muss durchgängig 
eine ausreichende Schichtdicke haben, um nach jeg-
licher Nachverformung eine effektive Sperre zu blei-
ben. Das Metall oder die Metalllegierung von jeder 
anorganischen Sperrschicht muss eine ausreichende 
Dehnbarkeit haben, so dass das Metall ausgedehnt 
und verdünnt werden kann, ohne aufzureißen. Ent-
sprechend muss eine organische Sperrschicht in der 
Lage sein, sich zu verdünnen und doch eine ausrei-
chende Dicke zu behalten, um eine effektive Sperre 
zu bieten. Für eine Sperrschicht aus Metallfolie kön-
nen die Metallfolien anfangs eine Dicke von 7 µm bis 
etwa 50 µm haben, vorzugsweise von etwa 10 µm bis 
25 µm. Diese können von etwa 1% bis etwa 25% ge-
dehnt werden. Materialien mit höherer Dehnbarkeit 
können noch einem höheren Grad der Dehnung un-
terworfen werden. Eine organische Folie kann an-
fangs von etwa 5 µm bis etwa 50 µm dick sein, vor-
zugsweise von etwa 10 µm bis etwa 25 µm, und kann 
um etwa 1% bis etwa 100 gedehnt werden und effek-
tive Sperreigenschaften behalten.

Kurzbeschreibung der Zeichnungen

[0008] Fig. 1 ist ein Querschnitt einer typischen Be-
hälterwand mit einer Metallfolienlage.

[0009] Fig. 2 ist ein Querschnitt einer typischen Be-
hälterwand mit einer organischen Folienlage.

Detaillierte Beschreibung der Erfindung

[0010] Das Nachverformen von Behältern unter Bei-
behaltung der Sperreigenschaften der Behälterwän-
de wird nun detaillierter beschrieben. Fig. 1 und 
Fig. 2 zeigen die Wand von typischen Behältern mit 
Sperrschichten. Diese Behälterwände sind aus ei-
nem Laminatmaterial oder durch Extrusionsblasfor-
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men gebildet. Wenn die Wand Metallfolie enthält, 
wird sie aus einem Laminatmaterial gebildet.

[0011] Obwohl die vorliegenden Erfindung auf jegli-
che Behälter anwendbar ist, ist sie besonders auf Tu-
benbehälter anwendbar.

[0012] Fig. 1 zeigt eine Folienlaminatwand eines 
Tubenbehälters. Die Folie weist eine äußere Polye-
thylenschicht 10, eine Klebeschicht 12, eine Alumini-
umfolienschicht 14, eine Klebeschicht 16 und eine in-
nere Polyethylenschicht 18 auf. Die äußere Polyethy-
lenschicht 10 hat eine Dicke von etwa 50 µm bis etwa 
250 µm, die innere Aluminiumfolienschicht 14 eine 
Dicke von etwa 7 µm bis etwa 50 µm und die innere 
Polyethylenschicht 18 eine Dicke von etwa 50 µm bis 
etwa 250 µm. Die Klebeschichten 12, 16 sind aus jeg-
lichen geeigneten Klebstoffen, wie etwa Ethyl-
acrylat-Copolymere, Maleinsäureanhydrid-modifierz-
te Copolymere und Terpolymere, Acrylsäure-modifi-
zierte Polyolefine und Ethylmethylacrylat-Copolyme-
re. Die Klebstoffe haben eine Dicke von 0,25 µm bis 
10 µm. Die Dehnbarkeit des Aluminiums oder der 
Aluminiumlegierung oder eines anderen Metalls be-
trägt etwa 1% bis 25% und vorzugsweise etwa 8% 
bis 15%. Dieses Material kann von etwa 1% bis etwa 
25% gedehnt werden, ohne dass sie Aluminiumfoli-
enschicht reißt.

[0013] Fig. 2 zeigt eine typische Behälterwand, die 
eine organische Sperrschicht 24 aufweist. Diese or-
ganische Sperrschicht kann irgendeines von Ethy-
len-, Vinylalkohol-Copolymeren, Polyamiden, Poly-
estern, PVDC, CLCF3 (Aclar)®, Barex® und Nano-Ver-
bundstoffe und Flüssigkristallpolymeren und Gemi-
schen sein. Es sind eine äußere Schicht aus Polyole-
fin 20, eine Klebeschicht 22, die organische Folie 24
und eine innere Polyethylenschicht 28 vorhanden. 
Der Klebstoff ist irgendein geeigneter Klebstoff wie 
die oben aufgezählten Klebstoffe. Die äußere Polyo-
lefinschicht 20 hat eine Dicke von etwa 50 µm bis 
etwa 250 µm, und vorzugsweise von etwa 75 µm bis 
etwa 200 µm. Die organische Sperrschicht 24 hat 
eine Dicke von etwa 5 µm bis etwa 50 µm, und vor-
zugsweise von etwa 15 µm bis etwa 30 µm. Die inne-
re Polyolefinschicht 28 hat eine Dicke von etwa 50 
µm bis etwa 250 µm, vorzugsweise von etwa 75 µm 
bis etwa 200 µm. Diese Behälterwände können aus 
einem Laminat oder durch Extrusionsblasformen ge-
bildet sein. Die Behälterwand mit dieser Struktur 
kann von etwa 1% bis 100 gedehnt werden. Das ist 
eine größere Dehnbarkeit, als wenn eine Metallfolie 
als Sperrschicht verwendet wird.

[0014] Es wurde gefunden, dass eine Laminatstruk-
tur mit einer Ethylenvinylalkohol-Sperrschicht von 25 
µm äquivalente oder leicht verbesserte Sperrschicht-
eigenschaften nach der Dehnung hat. Es wird die 
Theorie vertreten, dass die Dehnung eine Orientie-
rung in die Ethylenvinylalkohol-Folie einbringt, wo-

durch, obwohl sie dünner wird, ihre Sperrschichtei-
genschaften in Bezug auf Geschmacksstoffe erhal-
ten bleiben oder sich sogar leicht verbessern. Das 
war unter der Annahme, dass das Dehnen der Folie 
einen nachteiligen Effekt haben würde, unerwartet.

[0015] Das Dehnen der Behälterwand durch Nach-
verformung wird zum Aufbringen von dekorativen 
und/oder funktionellen Einrichtungen in die Behälter-
wand ausgeführt. Die dazu verwendbaren Techniken 
sind die in der japanischen Patentveröffentlichung 
56-20970 und in US-Patent 5,756,038 beschriebe-
nen, die hierin durch Bezugnahme aufgenommen 
werden. Ferner kann in einer Modifizierung des Ver-
fahrens aus der japanischen Patentveröffentlichung 
56-20970 die Behälterwand ausschließlich durch Un-
terdruck, der an den Formabschnitten erzeugt wird, 
oder durch Unterdruck, der an den Formabschnitten 
erzeugt wird, und Überdruck, der aus dem Dorn auf-
gebracht wird, modifiziert werden, um einen Über-
druck in der Form zu erzeugen. In allen diesen Ver-
fahrensweisen wird die Behälterwand so geformt, um 
eine versteifte Form zu erhalten. Eine dritte Verfah-
rensweise beinhaltet das mechanische Stanzen der 
Tubenwand. Dabei wird eine Form mit einem aus-
dehnbaren Dorn verwendet. Der Behälter wird er-
wärmt und in der Form platziert, und der ausdehnba-
re Dorn wird in dem Behälter platziert. Bei Betätigung 
drückt der ausdehnbare Dorn die Wände des Behäl-
ters gegen die inneren Oberflächen der Form, wo-
durch die auf der äußeren Oberfläche des Behälters 
gewünschten Oberflächenmerkmale gebildet werden 
(siehe beigefügte Zeichnung des Dorns).

[0016] Die Behälter, die zum Nachverformen geeig-
net sind, umfassen solche, die Zahnpasta, Lotion, 
Gelprodukte, Nahrungsmittel, Schmiermittel, Medika-
mente und dergleichen enthalten. Die Strukturen, die 
durch Nachverformen an den Tuben gebildet werden 
können, umfassen Griffe und verschiedene Dekorati-
onen. Z.B. kann die Figur einer Person oder eines 
Tiers, das auf einer Tube abgebildet ist, angehoben 
werden, um einen dekorativeren Tubenbehälter zu 
bilden.

Patentansprüche

1.  Verfahren zur Nachverformung eines Tuben-
behälters in eine andere Form und Erhalten der 
Sperreigenschaften des Tubenbehälters, wobei eine 
mehrschichtige Laminattube mit wenigstens einer 
Sperrschicht und wenigstens einer thermoplasti-
schen Schicht auf jeder Seite der Sperrschicht bereit-
gestellt wird, wenigstens ein Teil der Struktur der 
Wand verändert wird, wobei die Sperrschicht bis zu 
etwa 125% ihrer Länge ausdehnbar ist, wobei die 
Sperrschicht wenigstens etwa 90% ihrer Sperreigen-
schaften beibehält.

2.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Sperr-
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schicht eine Metallschicht ist.

3.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Metall 
Aluminium ist.

4.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Metall 
eine Aluminiumlegierung ist.

5.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei das Metall 
eine Metallfolie mit einer Dicke von etwa 7 µm bis 
etwa 50 µm ist.

6.  Verfahren nach Anspruch 2, wobei die thermo-
plastische Schicht eine Polyolefin ist.

7.  Verfahren nach Anspruch 6, wobei das Polyo-
lefin aus der Gruppe bestehend aus Polyethylenen 
und Polyproylenen ausgewählt ist.

8.  Verfahren nach Anspruch 1, wobei die Sperr-
schicht eine organische Sperrschicht ist.

9.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die organi-
sche Sperrschicht ein thermoplastischer Kunststoff 
ist.

10.  Verfahren nach Anspruch 9, wobei der ther-
moplastische Kunststoff aus der Gruppe bestehend 
aus Polyamiden, Polyestern, Vinylalkoholpolymeren 
und Copolymeren, Vinylacetatpolymeren, Vinylchlo-
ridpolymeren und Copolymeren, Vinylidenchloridpo-
lymeren und Copolymeren und Flüssigkristallpolyme-
ren ausgewählt ist.

11.  Verfahren nach Anspruch 8, wobei die organi-
sche Sperrschicht eine Dicke von etwa 5 µm bis etwa 
50 µm hat.

12.  Verfahren nach einem der vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Strukturen, die in wenigstens 
einem Teil der Wände nachverformt werden, Griffe 
umfassen.

13.  Verfahren nach einem der Vorhergehenden 
Ansprüche, wobei die Strukturen, die in wenigstens 
einem Teil der Wände nachverformt werden, Dekora-
tionen umfassen.

Es folgt ein Blatt Zeichnungen
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Anhängende Zeichnungen
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